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Bekanntmachung 

 
Auslegeverfahren für die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung als 
Grundlage für die Eintragung einer beschränkten per sönlichen Dienstbarkeit für Grundstücke in 
der Gemarkung Nauen 
 
Die untere Wasserbehörde (UWB) des Landkreises Havelland gibt bekannt, dass 
 

der Wasser- und Abwasserverband Havelland (WAH)  
 

gemäß § 9 Absatz 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom  20. Dezember 1993 (BGBl. I 
S.2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des Eigentumsfristengesetzes vom 20. Dezember 
1996 (BGBl. I S. 2028) sowie der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und 
anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführungsverordnung - 
SachR-DV) vom 20.Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900 bis 3903) einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenbescheinigung für folgende Anlagen und Leitungen zur Abwasserentsorgung gestellt hat: 
 

Abwasserdruckleitung von der Sankt-Georgen-Straße ( HPW) bis zur Kläranlage Nauen 
 

Betroffen von diesem Antrag sind Grundstücke der Flur 13, 33 und 12  in der Gemarkung Nauen . 
Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer können vier Wochen nach Erscheinungsdatum 
dieses Amtsblattes während der öffentlichen Sprechzeiten im Landkreis Havelland den eingereichten 
Antrag sowie die beigefügten Unterlagen in der Dienststelle 14641 Nauen, Goethestraße 59/60 bei der 
unteren Wasserbehörde einsehen. 
 

Sprechzeiten:  Dienstag, Donnerstag und Freitag  9.00  bis  12.00 Uhr 
 Dienstag          15.00  bis 18.00 Uhr 

 
Die untere Wasserbehörde erteilt die Leitungs- und Anlagenbescheinigung nach Ablauf der gesetzlichen 
Frist (§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 4 und 5 SachenR-DV). 
Entsprechend § 9 Abs. 3 GBBerG ist der Antragsteller verpflichtet, dem betroffenen 
Grundstückseigentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. 
Ansprüche sind daher unmittelbar an den Antragsteller zu richten. 
 
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen  
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
für alle am 03.10.1990 bestehenden Leitungen und Anlagen für die Wasserversorgung sowie Beseitigung 
von Abwasser entstanden. Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
dokumentiert nur den Stand vom 03.10.1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen durch 
einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer 
geklärt werden. 
Da die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht mit fehlendem 
Einverständnis zur Belastung des Grundbuches begründet werden. 
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von den antragstellenden 
Unternehmen dargestellte Leitungsführung und Anlagendarstellung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass 
ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung bzw. 
einer Anlage betroffen ist, oder in einer anderen Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen 
ist. 
 
Im Auftrag 
 
Fliegner 
Amtsleiterin Umweltamt 
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Bekanntmachung 
 

Auslegeverfahren für die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung als 
Grundlage für die Eintragung einer beschränkten per sönlichen Dienstbarkeit für Grundstücke im 
Landkreis Havelland, in der Gemarkung Rathenow 
 
Die untere Wasserbehörde (UWB) des Landkreises Havelland gibt bekannt, dass  
 

das Landesumweltamt des Landes Brandenburg 
 

gemäß § 9 Absatz 9 Punkt 3 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom  20. Dezember 1993 
(BGBl. I S.2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des Eigentumsfristengesetzes vom 20. 
Dezember 1996 (BGBl. I S. 2028) sowie der Verordnung zur Durchführung des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(Sachenrechtsdurchführungsverordnung - SachR-DV) vom 20.Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900 bis 3903) 
einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenbescheinigung für gewässerkundliche 
Messanlagen  gestellt hat: Betroffen von diesem Antrag sind folgende Grundstücke: 
 

Gemarkung Flur  Flurstück  GB-Blatt-Nr.  
 
Rathenow 

 
27 

 
3/1 

 
7936 

 
Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer können vier Wochen nach Erscheinungsdatum 
dieses Amtsblattes während der öffentlichen Sprechzeiten im Landkreis Havelland den eingereichten 
Antrag sowie die beigefügten Unterlagen in der Dienststelle 14641 Nauen, Goethestraße 59/60 bei der 
unteren Wasserbehörde einsehen. 
 

Sprechzeiten:  Dienstag, Donnerstag und Freitag  9.00  bis  12.00 Uhr 
 Dienstag          15.00  bis 18.00 Uhr 
 

Die untere Wasserbehörde erteilt die Leitungs- und Anlagenbescheinigung nach Ablauf der gesetzlichen 
Frist (§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 4 und 5 SachenR-DV). 
Entsprechend § 9 Abs. 3 GBBerG ist der Antragsteller verpflichtet, dem betroffenen 
Grundstückseigentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. 
Ansprüche sind daher unmittelbar an den Antragsteller zu richten. 
 
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen 
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
für alle am 03.10.1990 bestehenden Leitungen und Anlagen für die Wasserversorgung sowie Beseitigung 
von Abwasser entstanden. Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
dokumentiert nur den Stand vom 03.10.1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen durch 
einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer 
geklärt werden. 
Da die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht mit fehlendem 
Einverständnis zur Belastung des Grundbuches begründet werden. 
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von den antragstellenden 
Unternehmen dargestellte Leitungsführung und Anlagendarstellung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass 
ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung bzw. 
einer Anlage betroffen ist, oder in einer anderen Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen 
ist. 
 
Im Auftrag 
 
Fliegner 
Amtsleiter Umweltamt 
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Bekanntmachung 

 
Auslegeverfahren für die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung als 
Grundlage für die Eintragung einer beschränkten per sönlichen Dienstbarkeit für Grundstücke im 
Landkreis Havelland, in der Gemarkung Kotzen, Rhino w und Strodehne 
 
Die untere Wasserbehörde (UWB) des Landkreises Havelland gibt bekannt, dass  
 

das Landesumweltamt des Landes Brandenburg 
 
gemäß § 9 Absatz 9 Punkt 3 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom  20. Dezember 1993 
(BGBl. I S.2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des Eigentumsfristengesetzes vom 20. 
Dezember 1996 (BGBl. I S. 2028) sowie der Verordnung zur Durchführung des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts 
(Sachenrechtsdurchführungsverordnung - SachR-DV) vom 20.Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900 bis 3903) 
einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenbescheinigung für Pegelanlagen  an oberirdischen 
Gewässern gestellt hat: Betroffen von diesem Antrag sind folgende Grundstücke am Großen 
Havelländischen Hauptkanal  (GHHK), Mühlenrhin  und Neue Dosse : 
 

Gemarkung Flur  Flurstück  Pegelnummer und 
Gewässer  

 
Kotzen 
Landin 

10 
4 
 
 

7/1 
71/1 

 

5886 400 
GHHK 

Rhinow 10 
 

3 
 

97/6, 99/2, 99/4, 98/7 
 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 
49/2, 49/1, 50, 51, 52/1 

 

5892 201 
Mühlenrhin 

Strodehne 5 
 

21 
 

97, 10/5, 9/10, 9/7, 9/11 
 

83, 92, 125 

5899 300 
Neue Dosse 

 
 
Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer können vier Wochen nach Erscheinungsdatum 
dieses Amtsblattes während der öffentlichen Sprechzeiten im Landkreis Havelland den eingereichten 
Antrag sowie die beigefügten Unterlagen in der Dienststelle 14641 Nauen, Goethestraße 59/60 bei der 
unteren Wasserbehörde einsehen. 

 
Sprechzeiten:  Dienstag, Donnerstag und Freitag  9.00  bis  12.00 Uhr 

 Dienstag          15.00  bis 18.00 Uhr 
 

Die untere Wasserbehörde erteilt die Leitungs- und Anlagenbescheinigung nach Ablauf der gesetzlichen 
Frist (§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 4 und 5 SachenR-DV). 
Entsprechend § 9 Abs. 3 GBBerG ist der Antragsteller verpflichtet, dem betroffenen 
Grundstückseigentümer einen einmaligen Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. 
Ansprüche sind daher unmittelbar an den Antragsteller zu richten. 
 
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen 
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
für alle am 03.10.1990 bestehenden Leitungen und Anlagen für die Wasserversorgung sowie Beseitigung 
von Abwasser entstanden. Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
dokumentiert nur den Stand vom 03.10.1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen durch 
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einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer 
geklärt werden. 
Da die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht mit fehlendem 
Einverständnis zur Belastung des Grundbuches begründet werden. 
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von den antragstellenden 
Unternehmen dargestellte Leitungsführung und Anlagendarstellung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass 
ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung bzw. 
einer Anlage betroffen ist, oder in einer anderen Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen 
ist. 
 
Im Auftrag 
 
Fliegner 
Amtsleiterin Umweltamt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Der Landrat gibt bekannt, dass einberufen wurde zur 
11. öffentlichen Sitzung des Gremiums 

 
Kreistag 

 
am Montag, den 13.09.2010 um 16:15 Uhr 

Ort: Kulturzentrum Rathenow gGmbH, Blauer Saal, 
Märkischer Platz 3, 14712 Rathenow 

 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil : 
 
TOP 1  
Eröffnung/Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung/Informationen 
des Vorsitzenden 
- Neubesetzung im Ausschuss Soziales/Bildung/Kultur/Sport/Gesundheit 
 
TOP 2  
Einwohnerfragestunde 
 
TOP 3  
Informationen des Landrates 
 
TOP 4  
Entscheidung über Einwendungen der Abgeordneten Andrea Johlige (Fraktion DIE LINKE.) gegen die 
Niederschrift vom 17. Mai 2010 
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TOP 5  
BV-0150/10 
Zustimmung des Kreistages zum Gebietsänderungsvertrag zwischen der Gemeinde Fehrbellin im 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin und der Stadt Nauen im Landkreis Havelland  
 
TOP 6  
BV-0148/10 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag nach § 12 Abs. 1 Kita-Gesetz - Ergänzungsvereinbarung - 
 
TOP 7  
BV-0152/10 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 70 KVerf. 
 
TOP 8  
BA-0026/10 
Änderung der Hauptsatzung (Fraktion GRÜNE) - hier: Umbenennung der Integrationsbeauftragten für 
Menschen mit Behinderungen und für Menschen mit Migrationshintergrund 
 
TOP 9  
BA-0027/10 
BUGA-Initiative Blühende Wiesen und Feldraine (Fraktion DIE LINKE.) 
 
TOP 10  
Wahl eines neuen Mitgliedes für den Jugendhilfeausschuss 
 
TOP 11  
Anfragen aus dem Kreistag 
 
TOP 11.1  
A-0050/10 
Aktueller Sachstand zum geplanten Gaskraftwerk in der Gemeinde Wustermark (Zählgemeinschaft/ 
CDU-Fraktion) 
 
TOP 11.2  
A-0051/10 
Beteiligung am Interessenbekundungsverfahren zur Durchführung von Modellprojekten „Bürgerarbeit“ im 
Landkreis (Fraktion DIE LINKE.) 
 
TOP 12  
Verschiedenes 
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